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Beschluss 
des Hauptausschusses stellvertretend für die Bezirksversammlung  

(§ 15 Absatz 3 BezVG)  
auf Empfehlung des Planungsausschusses 

 
 
Hamburger Maß 
 
Unter der Bezeichnung „Hamburger Maß“ ist offenbar eine Senatsanweisung an die Bezirke 
ergangen, die die Festlegung von Mindesthöhen sowie dem Maß der baulichen Verdichtung 
bei neu aufzustellenden Bebauungsplänen festlegt. 
 
1. Die Bezirksversammlung fordert die die zuständige Behörde für Stadtentwicklung 

und Wohnen gemäß § 27 BezVG auf, diese Anweisung öffentlich zu machen. 
 
2. Das Bezirksamt wird gemäß § 19 BezVG aufgefordert, grundsätzlich die jeweiligen 

Ausschüsse aussagefähig zu informieren, wenn die Senatsanweisung „Hamburger 
Maß“ Auswirkung auf das Amtshandeln hat. 

 


